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§ 68 MinroG Allgemeines
 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

1. (1)Der Bund ist berechtigt, außer in fremden Bergbaugebieten (§ 153 Abs. 1) sowie in Gewinnungsfeldern auf

Vorkommen von Kohlenwasserstoffen, es sei denn, die in diesen Gewinnungs- oder Speicherberechtigten

stimmen zu, nach zu genehmigenden Arbeitsprogrammen bundeseigene mineralische Rohstoffe aufzusuchen

und kohlenwasserstofführende geologische Strukturen, die zum Speichern von flüssigen oder gasförmigen

Kohlenwasserstoffen verwendet werden sollen, zu suchen und zu erforschen. Er ist weiters berechtigt,

bundeseigene mineralische Rohstoffe in von der Behörde anzuerkennenden (vorzumerkenden)

Gewinnungsfeldern ausschließlich zu gewinnen und flüssige oder gasförmige Kohlenwasserstoffe in

kohlenwasserstofführenden geologischen Strukturen oder Teilen von solchen innerhalb von Gewinnungsfeldern

ausschließlich zu speichern.

2. (2)Die Ausübung der Rechte nach Abs. 1 wird hinsichtlich des Steinsalzes und aller anderen mit diesem

vorkommenden Salze einschließlich des Rechtes zur Aneignung dieser mineralischen Rohstoffe der

Österreichischen Salinen Aktiengesellschaft, einem Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit innerhalb des

Konzerns dieser Gesellschaft oder deren Gesamtrechtsnachfolger überlassen.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/minrog/paragraf/153
file:///

	§ 68 MinroG Allgemeines
	MinroG - Mineralrohstoffgesetz


